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1 Planerfordernis 

Der Rat der Stadt Mayen hat in seiner Sitzung am 13.12.2023 beschlossen, die 14. Änderung 

des Bebauungsplans Im Vogelsang“ aufzustellen. Ziel der 14. Änderung des Bebauungsplan-

verfahrens war es die Straßenplanung an den aktuellen Bestand anzupassen. Die 

Planunterlagen hierzu standen dem Stadtrat zur Sitzung am 13.12.2023 zur Verfügung. Wäh-

rend der Durchführung des Beteiligungsverfahrens ergab sich ein Eigentümerwechsel im 

östlichen Teil des Plangebietes. Die Lebenshilfe, Kreisvereinigung Mayen-Koblenz e.V. hat das 

Areal erworben und möchte es für die Einrichtungen und Angebote der Lebenshilfe nutzen. 

Daher ist im östlichen Teil keine innere Erschließung mehr erforderlich und die Art der baulichen 

Nutzung muss angepasst werden. Da die Tätigkeiten der Lebenshilfe im öffentlichen Interesse 

liegen, sollte der Bebauungsplan über eine erneute Beteiligung so geändert werden, dass das 

gemeinnützige Vorhaben umsetzbar ist.  

Der westliche Teil des Plangebietes bleibt von den Änderungen in der erneuten Beteiligung 

unberührt.  
 

2 Verfahrensverlauf 

Der Stadtrat hat am 13.12.2023 die Aufstellung der 14. Änderung des Bebauungsplans be-

schlossen (siehe Beschlussvorlage 7339/2023).  

Die Unterrichtung der Öffentlichkeit wurde am 12.03.2024 öffentlich bekanntgemacht und vom 

19.03.224 bis 09.04.2024 durchgeführt.  

Die Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange erfolgte mit Mail vom 11.03.2024. 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte nach Bekanntmachung am 12.03.2024 vom 

10.04.2024 bis zum 10.05.2024. 

Insgesamt gingen während der Beteiligung 13 Stellungnahmen – hiervon 2 ohne Bedenken oder 

Anregungen – durch Behörden und Träger öffentlicher Belange, ein. Von Bürgerinnen und Bür-

gern gingen keine Stellungnahme im Verfahren, aber im Nachgang dazu ein. Die Anregungen 

und Hinweise wurden abgewogen (siehe Kapitel 3 und 4) und führten nicht zu Planänderungen 

im normativen Teil des Bebauungsplans. Die Änderungen ergeben sich ausschließlich aus der 

geänderten Nutzung durch Eigentümerwechsel.  

Das Ergebnis des Beteiligungsverfahrens wird nachstehend dokumentiert. Die Inhalte der Stel-

lungnahmen der Behörden und der Öffentlichkeit werden wörtlich wiedergegeben. Soweit es 

datenschutzrechtliche Gründe erfordern, wurde eine Änderung oder Kürzung insbesondere um 

personenbezogene Angaben (z.B. um Namen privater Dritter, Anschriften) vorgenommen; ge-

änderte oder gekürzte Passagen sind gekennzeichnet.  
 

3 Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB 

In Rahmen der förmlichen Beteiligung gingen keine Stellungnahmen ein. Lediglich im Nachgang 

wurde aus der Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht, dass die vorhandene private Er-

schließungsstraße zu schmal für eine höhere Verkehrsbelastung sein könne.  

Diese Besorgnis erübrigt sich mit der nun geänderten Nutzung. Hier ist die Hauptzufahrt vom 

Kottenheimer Weg aus (neben der neu in die Planung aufgenommenen Trafostation) geplant. 

Weiterhin soll der Grünstreifen im Osten am Bahndamm als Parkplatz genutzt werden. Die be-

stehende private Erschließungsstraße wird von den neunen Nutzern nur gering genutzt werden. 

Demnach besteht hinsichtlich der Breite der inneren Erschließungsstraße kein Plananpas-

sungsbedarf.   
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4 Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 2 BauGB  

4.1 Träger öffentlicher Belange bzw. Nachbargemeinden, die vorgetragen haben, 

dass gegen die Planung keine Bedenken bestehen  

 Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel vom 15.03.2024 

 Generaldirektion Kulturelles Erbe RLP, Abteilung Erdgeschichte, Direktion Landesarchä-

ologie, vom 12.03.2024 

 

Eine Würdigung hierzu ist entbehrlich. 

 

4.2 Generaldirektion Kulturelles Erbe RLP, Direktion Landesarchäologie, Außen-

stelle Koblenz, vom 22.04.2024 

Inhalt der Stellungnahme: 

Betreff:   Archäologischer Sachstand 

Erdarbeiten:  Verdacht auf archäologische Fundstellen 

Nahe des nordöstlichen Randes des Plangebietes sind uns vor- und früh-

geschichtliche Fundstellen durch frühere Beobachtungen bekannt. Diese 

Bereich sind derweil überbaut. In den noch unbebauten Teilen des Pla-

nungsgebietes sind uns Erdarbeiten zur Prüfung des archäologischen 

Sachstandes frühzeitig bekannt zu geben. Diese Forderung wird durch 

Abschnitt 4.1 auf Seite 13 der Textfestsetzung berücksichtigt. 
 

Überwindung/ Forderung: 

Keine weiteren Forderungen: Unsere Belange sind berücksichtigt  
 

Erläuterungen zu archäologischem Sachstand  

Verdacht auf archäologische Fundstellen 

Bislang liegen der Direktion Landesarchäologie in diesem Bereich keine konkreten Hinweise 

auf archäologische Fundstellen vor. Allerdings stufen wir den Planungsbereich aus topographi-

schen Gesichtspunkten als archäologische Verdachtsfläche ein. Dementsprechend können bei 

Bodeneingriffen bisher unbekannte archäologische Denkmäler zu Tage treten, die vor ihrer Zer-

störung durch die Baumaßnahmen fachgerecht untersucht werden müssen.  

 

Erläuterung Überwindungen/ Forderungen 

Keine weiteren Forderungen: Unsere Belange sind berücksichtigt  

Durch die aktuelle Textfestsetzung sind unsere Belange berücksichtigt. 

 

Diese Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf die Belange der Direktion Landesarchäo-

logie. Eine Stellungnahme der Direktion Landesarchäologie, Referat Erdgeschichte 

(erdgeschichte@gdke.rlp.de) sowie der Direktion Landesdenkmalpflege (landesdenkmal-

pflege@gdke.rlp.de) muss gesondert eingeholt werden.  

Bei Rückfragen stehen wir gerne unter der oben genannten Rufnummer oder Emailadresse zur 

Verfügung. Bitte geben Sie unser oben genanntes Aktenzeichen an. 
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Würdigung:  

Die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie sieht ihre Belange berück-

sichtigt, so dass der Bebauungsplan unverändert bleiben kann.   

 

4.3 Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH vom 08.05.2024 

Inhalt der Stellungnahme: 

wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 11.03.2024. 

Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Wirtschaftlichkeitskriterien. Dazu erfolgt 

eine Bewertung entsprechend Ihrer Anfrage zu einem Neubaugebiet. Bei Interesse setzen Sie 

sich bitte mit dem Team Neubaugebiete in Verbindung: 
 

Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 

Neubaugebiete KMU 

Südwestpark 15 

90449 Nürnberg 
 

Neubaugebiete.de@vodafone.com 
 

Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes Ihrer Kostenanfrage bei. 
 

Weiterführende Dokumente:  

 Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH  

 Kabelschutzanweisung Vodafone Deutschland GmbH  

 Zeichenerklärung Vodafone GmbH  

 Zeichenerklärung Vodafone Deutschland GmbH 
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Würdigung: 

Die Stellungnahme wird an die Eigentümer des Plangebietes weitergegeben, damit diese sich 

im Bedarfsfall an die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH zwecks Ausbaus inner-

halb des Plangebietes in Verbindung setzten können. Auf die Planunterlagen wirkt sich die 

Stellungnahme nicht aus.  

 

4.4 Energienetze Mittelrhein GmbH & Co.KG vom 23.04.2024 

Inhalt der Stellungnahme: 

vielen Dank für Ihre Information über die 14. Änderung des Bebauungsplanes "Im Vogelsang" 

der Stadt Mayen nach § 4 Abs. 2 BauGB. 

Im Geltungsbereich der 14. Änderung des Bebauungsplanes befinden sich Gasnetzanlagen un-

seres Unternehmens. Dabei handelt es sich um Niederdruck-Gasleitungen, die entlang des 

Kottenheimer Weges sowie innerhalb der Fläche des in der Planzeichnung eingetragenen Geh-

, Fahr- und Leitungsrechts verlaufen. Die Lage der Leitungen können Sie dem beigefügten Aus-

zug aus unserer Netzdokumentation entnehmen. 

Bei Baumaßnahmen zur Errichtung der geplanten barrierefreien Bushaltestellen im Bereich des 

Kottenheimer Weges ist darauf zu achten, dass die Leitung nicht beschädigt oder in ihrer Lage 

verändert werden darf. Im Rahmen der Ausführungsplanung und Bauausführung ist somit si-

cherzustellen, dass  

 eine detaillierte Feststellung der Betroffenheit unserer Netzanlagen erfolgt. 

 Maßnahmen zur Sicherung, zum Schutz und ggf. zu erforderlich werdenden Änderungen 

unserer Netzanlagen abgestimmt und festgelegt werden. 
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 das bauausführende Unternehmen zeitnah vor Baubeginn eine aktuelle Planauskunft ein-

holt und uns zu einem Baustelleneinweisungstermin einlädt. 

 

Weitere Anregungen sind nicht vorzubringen. 

Zur Beantwortung evtl. Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Würdigung: 

Die Stellungnahme betrifft den Planvollzug, sie wirkt sich nicht auf die Planunterlagen aus.  

 

4.5 Deutsche Telekom GmbH vom 20.03.2024 

Inhalt der Stellungnahme: 

„wir danken Ihnen für die Mitteilung Ihrer Planungsabsichten.   

Die Telekom Deutschland GmbH – als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 

Abs. 2 TKG – hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle 

Rechte und Pflichten der Wegsicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entge-

genzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. 

g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. Wir weisen jedoch auf folgendes hin: 

Im Planbereich befinden sich noch keine Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland 

GmbH zur Versorgung des o. g. Neubaugebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die 

Telekom Deutschland GmbH. Daher ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien (TK-

Linien) erforderlich. 

Daher beantragen wir folgendes sicherzustellen, 

- dass für den Ausbau des Telekommunikationsliniennetzes im Erschließungsgebiet eine un-

gehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftigen Straßen und Wege 

möglich ist, 

- dass auf Privatwegen (Eigentümerwegen) ein Leitungsrecht zugunsten der Telekom 

Deutschland GmbH als zu belastende Fläche festzusetzen entsprechend § 9 (1) Ziffer 21 

BauGB eingeräumt wird, 

- dass eine rechtzeitige Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der Leitungszonen 

nach DIN 1998 vorgenommen wird und eine Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen für 

Straßenbau und Leitungsbau durch den Erschließungsträger erfolgt.  

 

Wir bitten folgenden fachlichen Hinweis in die Begründung des Bebauungsplanes aufzuneh-

men. 

In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungs-

zone in einer Breite von ca. 0,30 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien 

vorzusehen. Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt Bäume, unterirdische 

Leitungen und Kanäle" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 

2013 zu beachten. Wir bitten sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die 

Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien nicht behindert werden. 
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Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem 

Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass für die 

Arbeiten der Telekom Deutschland GmbH ein mit uns abgestimmtes eigenes Zeitfenster einge-

plant wird. 

Bitte informieren Sie uns 5 Monate vor Beginn der Erschließungsarbeiten, damit alle Koordina-

tionsvorteile für den Aufbau der Telekommunikationsversorgung genutzt werden können. 

Bitte beteiligen Sie uns weiterhin im Rahmen des Bauleitplanverfahrens bei der Aufstellung von 

Bebauungsplänen gemäß § 4 des BauGB.“ 

 

Würdigung:  

Bei der inneren Erschließung handelt es sich um eine private Straßenverkehrsfläche. Daher 

enthält die Planzeichnung des Bebauungsplans bereits ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu-

gunsten aller Versorgungsträger überlagernd mit der Festsetzung als private 

Straßenverkehrsfläche. Eine Ergänzung der Planunterlagen ist daher nicht erforderlich. Reg-

lungen zur Koordination der Versorgungsträger im Rahmen von Tiefbauarbeiten sind nicht 

Bestandteil einer Bauleitplanung.  

 

4.6 Westnetz GmbH vom 17.08.2023 

Inhalt der Stellungnahme: 

„als Anlage senden wir Ihnen einen Lageplan in dem unserer im Planungsgebiet vorhandenen 

Leitungen/Anlagen eingetragen sind, mit der Bitte diese bei der weiteren Bauleitplanung zu be-

rücksichtigen. 

Sollten Änderungen unserer Leitungen/Anlagen notwendig werden, so richtet sich die Kosten-

tragung nach den bestehenden Verträgen bzw. sonstigen Regelungen. 

Zur Versorgung des geplanten Baugebietes wird die Errichtung einer Transformatorenstation 

erforderlich. 

Als Anlage übersenden wir Ihnen einen Bebauungsplanauszug, in dem der erforderliche Stati-

onsplatz eingetragen ist mit der Bitte um Ausweisung einer öffentlichen Versorgungsfläche in 

der Größe 6,0m (Straßenfront) x 4,0 m. 

Für die in dem Baugebiet erforderlichen Versorgungsleitungen/-anlagen (Stromversorgung so-

wie Breitbandleerrohre) beabsichtigen wir die ausgewiesenen öffentlichen Flächen in Anspruch 

zu nehmen sowie die erforderlichen Hausanschlüsse als Stummelanschluss bereits ca.1,0 m 

Länge im Zuge der Erschließungsmaßnahme auf die einzelnen Baugrundstücke zu legen. 

Rechtzeitig vor Baubeginn bitten wir Sie, sich mit ……………… , Tel. 02632/93-………. in Ver-

bindung zu setzen um die Änderungen/Mitlegungen koordinieren zu können.“ 
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Würdigung:  

Die Transformatorenstation wurde an der gewünschten Stelle und mit den angegebenen Maßen 

in die Planzeichnung übernommen. Hinsichtlich der Aussage, dass die erforderlichen Versor-

gungsleitungen innerhalb der öffentlichen Flächen verlegt werden sollen, wird richtiggestellt, 

dass die innere Erschließung privat ist. Eine Leitungsverlegung kann aufgrund des in der Plan-

zeichnung festgesetzten Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes dennoch vorgenommen werden.  

 

4.7 Deutsche Bahn AG vom 15.04.2024 

Inhalt der Stellungnahme: 

„Plangebiet 

an der DB-Strecke:   3005 Andernach-Gerolstein 

von Bahn-km ca. 23,880 bis 24,240 

rechts der Bahn  

 

auf Basis der uns vorliegenden Unterlagen übersendet die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, 

als von DB lnfraGO AG (ehemals DB Netz AG/ DB Station & Service AG) und der DB Energie 

GmbH bevollmächtigtes Unternehmen, hiermit folgende Gesamtstellungnahme als Träger öf-

fentlicher Belange zum o.g. Verfahren.  

Gegen das Vorhaben bestehen bei Beachtung und Einhaltung der nachfolgenden Bedingun-

gen/Auflagen und Hinweise aus Sicht der Deutschen Bahn AG und ihrer Konzernunternehmen 

keine Bedenken.  

Die Standsicherheit, Funktionsfähigkeit der Bahnanlagen und die Sicherheit des Eisenbahnbe-

triebs sind jederzeit zu gewährleisten. 

Die Sichtverhältnisse auf die Bahnanlagen und Signalanlagen müssen jederzeit gewährleistet 

sein.  

Baumaßnahmen entlang der Bahnstrecke bedürfen in jedem Falle der Abstimmung mit der DB 

lnfraGo AG. Sollten Bauanträge im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren geprüft werden, 

ist der Bauherr darauf hinzuweisen, dass eine Abstimmung mit der DB lnfraGo AG erfolgen 

muss. Wir weisen darauf hin, dass ein Bauvorhaben nur genehmigt werden kann, wenn es ne-

ben den Vorschriften des allgemeinen (Landes-) Baurechts auch sonstige öffentliche 

Vorschriften (z.B. solche des Eisenbahnrechts) einhält und die öffentliche Sicherheit - eben 

auch die des Eisenbahnverkehrs - nicht gefährdet wird.  

Die Antragsunterlagen der uns berührenden Baumaßnahmen müssen frühzeitig mit uns abge-

stimmt und mit detaillierten Plänen rechtzeitig vor Baubeginn zur Stellungnahme und ggf. 

vertraglichen Regelung vorgelegt werden.  

Die Tiefe der Ausschachtungen für Bauvorhaben müssen außerhalb des Druckbereiches der 

Eisenbahnverkehrslasten liegen. Das Bahngelände darf durch die Baumaßnahme nicht in ihrer 

Funktion beeinträchtigt werden und Abgrabungen dürfen nicht erfolgen. Dies ist in Besondere 

bei den Aushubarbeiten zu berücksichtigen und ggf. durch geeignete Maßnahme auszuschlie-

ßen.  

Es ist darauf zu achten, dass keine Gefahren für den Eisenbahnbetrieb entstehen. Hierzu zählt 

u.A. das nicht in den Bahnkörper eingegriffen wird.  
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Das Betreten von Bahnanlagen ist nach § 62 EBO grundsätzlich untersagt und bedarf daher im 

Einzelfall einer Genehmigung. Bei notwendiger Betretung für die Bauausführung muss der Bau-

herr bei der DB lnfraGO AG rechtzeitig einen schriftlichen Antrag stellen. In keinem Falle dürfen 

die Bahnanlagen ohne Genehmigung der DB lnfraGO AG betreten werden. 

Das Betreten des Gleisbereiches ist nur mit entsprechender Sicherung zulässig. Alle hieraus 

entstehenden Kosten müssen vom Antragsteller getragen werden. Ggf. sind dann die entspre-

chenden Vorschriften, Regelwerke u. Informationen der DGUV (Deutsche Gesetzliche 

Unfallversicherung) u. die RRil132.0118 zu beachten, um jederzeit einen sicherer Bahnbetrieb 

zu gewährleisten.  

Anfallendes Oberflächenwasser, RRB , Dachentwässerungen oder sonstige Abwässer dürfen 

nicht auf Bahngrund geleitet und zum Versickern gebracht werden. Es dürfen keine schädlichen 

Wasseranreicherungen im Bahnkörper auftreten. Des Weiteren muss sichergestellt sein, dass 

am Ende der Maßnahme keine zusätzliche Entwässerungsproblematik der Bahnanlage/Gleis-

anlage entsteht.  

Die Vorflutverhältnisse (Bahnseitengraben) dürfen durch Baumaterialien oder Erdaushub nicht 

zu Ungunsten der DB AG verändert werden.  

Eventuelle Lagerungen von Baumaterial, Geräten oder ähnliches auf Bahngelände werden nicht 

gestattet.  

Der Bauherr muss im Interesse der öffentlichen Sicherheit - auch im Interesse der Sicherheit 

der auf seinem Grundstück verkehrenden Personen - durch geeignete Maßnahmen (z.B. Ein-

friedung) ein Betreten/Befahren der Bahnanlagen verhindern. Auf oder im unmittelbaren Bereich 

von DB-Liegenschaften muss jederzeit mit dem Vorhandensein betriebsnotwendiger Kabel und 

Leitungen gerechnet werden. Dies ist bei der Ausführung von Erdarbeiten zu beachten. Evtl. 

vorhandene Kabel oder Leitungen müssen umgelegt oder gesichert werden. Die anfallenden 

Kosten gehen zu Lasten des Bauherrn bzw. seiner Rechtsnachfolger. 

Abstand und Art der Bepflanzung müssen so gewählt werden, dass bei Windbruch keine Bäume 

auf das Bahngelände bzw. in das Lichtraumprofil des Gleises fallen können. Der Mindestab-

stand ergibt sich aus der Endwuchshöhe und einem Sicherheitszuschlag von 2,50 m. Diese 

Abstände sind durch geeignete Maßnahmen (Rückschnitt u.a.) ständig zu gewährleisten. So-

weit von bestehenden Anpflanzungen Beeinträchtigungen des Eisenbahnbetriebes und der 

Verkehrssicherheit ausgehen können, müssen diese entsprechend angepasst oder beseitigt 

werden. Bei Gefahr in Verzug behält sich die Deutsche Bahn das Recht vor, die Bepflanzung 

auf Kosten des Eigentümers zurückzuschneiden bzw. zu entfernen.  

Der Zugang zu der Eisenbahnüberführung Bahn-km 23,890 (Römerstraße) bzw. zu den Bahn-

anlagen muss jederzeit für Prüfungen oder Instandhaltungsarbeiten gewährleistet sein.  

Die Zuwegung zu dem Gewölbedurchlass Bahn-km 23,988 muss auch zukünftig für Inspektio-

nen und Instandhaltungsarbeiten freigehalten werden.  

Der Zugang und die Sichtverhältnisse zu dem Bahnübergang Bahn-km 24,255 (L82) muss je-

derzeit gewährleistet sein.  

Bei der Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen in der Nähe der Bahn (z.B. Baustel-

lenbeleuchtung, Photovoltaikanlagen, Leuchtwerbung, etc.) ist darauf zu achten, dass 

Blendungen der Triebfahrzeugführer ausgeschlossen sind und Verfälschungen, Überdeckun-

gen und Vortäuschungen von Signalbildern nicht vorkommen.  

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbe-

sondere Luft- und Körperschall, etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen 

können. In diesem Bereich ist keine Lärmschutzmaßnahme geplant.   
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Einsatz von Baukränen und Bauwerkzeugen  

Während der Arbeiten muss in jedem Fall sichergestellt sein, dass durch die Bauarbeiten der 

Gefahrenbereich (Definition siehe GUV VD33, Anlage 2) der Gleise, einschließl. Des Luftrau-

mes nicht berührt und überschwenkt wird. Das Baufeld ist in Gleisnähe so zu sichern, dass 

keine Baufahrzeuge, Personen oder Geräte unbeabsichtigt in den Gefahrenbereich gelangen 

können.  

Bei Bauausführungen unter Einsatz von Bau-/ Hubgeräten (z.B. (Mobil-) Kran, Bagger etc.) ist 

das Überschwenken der Bahnfläche bzw. der Bahnbetriebsanlagen mit angehängten lasten 

oder herunterhängenden Haken verboten. Die Einhaltung dieser Auflagen ist durch den Bau 

einer Überschwenkbegrenzung (mit TÜV-Abnahme) sicher zu stellen. Die Kosten sind vom An-

tragsteller bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tragen.  

Werden bei einem Kraneinsatz ausnahmsweise Betriebsanlagen der DB überschwenkt, so ist 

mit der DB lnfraGo AG eine schriftliche Kranvereinbarung abzuschließen, die mindestens 6 Wo-

chen vor Kranaufstellung bei der DB lnfraGo AG zu beantragen ist. Auf eine ggf. erforderliche 

Bahnerdung wird hingewiesen. Die Kosten sind vom Antragsteller bzw. dessen Rechtsnachfol-

ger zu tragen.  

 

Kabellagen der DB Kommunikationstechnik GmbH (DB KT):  

Der angefragte Bahnbereich enthält folgende TK-Kabel oder TK-Anlagen der DB lnfraGO AG: 

An der Strecke 3005 ist mit Bahnhofskabeln zu rechnen. Auf Grund der veralteten Pläne und 

nicht vollständiger Dokumentation, empfehlen wir aus unserer Sicht eine Einweisung. 

Die Lage der Systeme kann dem beigefügten Planausschnitt entnommen werden. 

Da ihre Baumaßnahme die TK-Kabel/TK-Anlagen berührt, ist eine örtliche Einweisung durch 

einen Mitarbeiter der DB Kommunikationstechnik GmbH notwendig. Bitte teilen sie uns schrift-

lich (mindestens 15 Arbeitstage vorher) unter Angabe der Bearbeitungs-Nr. den Termin zur 

Kabeleinweisung mit. 

Die Adresse des Ansprechpartners lautet (Bearbeitungsnummer IAN 2024006559):  

DB Kommunikationstechnik GmbH 

I.CVR 22 

E-Mail: DB.KT.Trassenauskunft-TK@deutschebahn.com  

 

Die Forderungen des Kabelmerkblattes und des Merkblattes „Erdarbeiten in der Nähe erdver-

legter Kabel der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft" sind strikt einzuhalten. Die 

Verpflichtungserklärung ist rechtzeitig und von der bauausführenden Firma unterzeichnet an die 

DB Kommunikationstechnik GmbH zurückzusenden.  

Die DB Kommunikationstechnik GmbH weist darauf hin, dass für die Beschädigungen an Tele-

kommunikationsanlagen, die auf übermittlungsbedingte Planungenauigkeiten zurückzuführen 

sind, keine Haftung übernimmt. Im Falle von Ungenauigkeiten oder Zweifel an der Plangenau-

igkeit darf mit der Baumaßnahme nicht begonnen werden, bevor diese durch die DB 

Kommunikationstechnik GmbH ausgeräumt sind.  

Diese Zustimmung ist für einen Zeitraum von 24 Monate gültig und bezieht sich ausschließlich 

auf den angefragten Bereich. Rechtzeitig vor Baubeginn/nach Abschluss der Planung ist es 

erforderlich eine nochmalige Abfrage zwecks Änderungen der Örtlichkeit einzuholen. 
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Würdigung:  

Die Stellungnahme ist im Wesentlichen inhaltsgleich mit den Stellungnahmen aus dem Beteili-

gungsverfahren für die 10. Änderung des Bebauungsplans. Die Lage des Plangebietes in der 

Nähe der Bahnstrecke ist der Stadt und den Eigentümern hinlänglich bekannt, ebenso eventu-

elle Beeinträchtigungen dadurch. Die Schalltechnische Untersuchung zur 10. Änderung des 

Bebauungsplans berücksichtigt die Bahnlinie und die Aussagen daraus gelten unverändert fort.  

Hinsichtlich der Bepflanzungen (Vegetation), die den Belangen der Sicherheit des Eisenbahn-

betriebes entsprechen müssen, handelt es sich bis auf die Fläche F bei den Grünflächen um 

die Übernahme der Festsetzungen aus der 5. und 6. Änderung des Bebauungsplans. Bei der 

Fläche F ist lediglich der Erhalt von Gehölzen festgesetzt, aber keine Neupflanzungen und im 

WA3 liegen die Bepflanzungen in der Verantwortung der jeweiligen Eigentümer. Um die späte-

ren Eigentümer auf die Einhaltung der Sicherheit des Eisenbahnverkehrs aufmerksam zu 

machen, enthält auch die 14. Änderung des Bebauungsplans nach wie vor einen entsprechen-

den Hinweis.  

 

4.8 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, 

Abfallwirtschaft, Bodenschutz, vom 13.05.2024 und 16.05.2024 

Inhalt der Stellungnahme vom 13.05.2024: 

zur oben genannten Maßnahme in der Stadt Mayen nehmen wir wie folgt Stellung:  

1. Oberflächenwasserbewirtschaftung  

Der geplanten Entwässerung wurde mit Bescheidsdatum vom 21.06.2022, Az. 324-V36N-137-

00 068-28763/2022 zugestimmt. Von daher bestehen keine Einwände gegen die nun vorgeleg-

ten Planungsabsichten. 
 

2. Allgemeine Wasserwirtschaft / Starkregenvorsorge 

Durch die vorgesehene Maßnahme sind keine Oberflächengewässer betroffen. 

Wir bitten außerdem um Beachtung unserer Hinweise zur Starkregenvorsorge: 

Gemäß der Sturzflutgefahrenkarten des Landes Rheinland-Pfalz ist das Plangebiet im Falle ei-

nes Starkregenereignisses gefährdet. Annahme für diese Aussage ist ein außergewöhnliches 

Starkregenereignis mit einer Regendauer von einer Stunde (SRI 7). In Rheinland-Pfalz ent-

spricht dies einer Regenmenge von ca. 40 – 47 mm (bzw. l/m²) in einer Stunde. Im Falle eines 

solchen Ereignisses werden für Teile des Plangebietes Wassertiefen zwischen 5 und 100 cm 

mit einer Fließgeschwindigkeit zwischen 0 – 1 m/s erreicht. 

Die Sturzflutgefahrenkarte sowie detaillierte Erläuterungen zu den darin enthaltenen Informati-

onen (Wassertiefen, Fließgeschwindigkeiten und Fließrichtungen) können Sie unter folgendem 

Link abrufen: https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/is/10360/ 

Die Gefährdungen durch Starkregen sollten in der Bauleitplanung berücksichtigt werden. Die 

Errichtung von Neubauten sollte in einer an mögliche Überflutungen angepassten Bauweise 

erfolgen. Abflussrinnen sollten von Bebauung freigehalten werden und geeignete Maßnahmen 

(wie z.B. Notwasserwege) ergriffen werden, sodass ein möglichst schadloser Abfluss des Was-

sers durch die Bebauung gewährleistet werden kann. An vorhandenen Bauwerken sollten ggf. 

Maßnahmen zum privaten Objektschutz umgesetzt werden. 

Gemäß § 5 Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, 

Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensmin-

derung zu treffen. 
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3. Grundwasserschutz  

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem Wasser- oder Heilquellenschutzgebiet. Innerhalb 

des Plangebiets sind keine aktiven Wasserfassungen verzeichnet.  

Aus Sicht der Grundwasserwirtschaft und des Grundwasserschutzes besteht keine Betroffen-

heit.   
 

4. Abfallwirtschaft, Bodenschutz 

Für das Plangebiet weist das Bodenschutzkataster des Landes Rheinland-Pfalz keinen Eintrag 

aus.  
 

5. Abschließende Beurteilung 

Unter Beachtung der vorgenannten Aussagen bestehen gegen die 14. Änderung des Bebau-

ungsplanes aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken. 

Ihre zuständige Kreisverwaltung erhält diese Mail in cc zur Kenntnisnahme.   
 

Inhalt der ergänzenden Stellungnahme vom 16.05.2024: 

Ihre Nachfrage zu unserer Stellungnahme vom 13.05.2024 (TÖB) beantworte ich wie folgt: 

"Die Stauflächen innerhalb des Plangebietes im Falle eines Starkregenereignisses können in 

der Sturzflutgefahrenkarte des Landes Rheinland-Pfalz eingesehen werden: https://gda-was-

ser.rlp- 

umwelt.de/GDAWasser/client/gisclient/index.html?applicationId=106722&contextId=111756 

(der Kartenausschnitt zeigt das Plangebiet). 

Bitte beachten Sie, dass die Ausdehnung der überfluteten Flächen, die Wassertiefen sowie die 

Fließgeschwindigkeiten je nach Ereignis variieren. In den Karten werden drei Szenarien darge-

stellt: SRI 7 mit einer Regendauer von 1 Stunde, SRI 10 mit einer Regendauer von 1 Stunde 

sowie SRI 10 mit einer Regendauer von 4 Stunden. Weitere Informationen zur Sturzflutgefah-

renkarte erhalten Sie unter folgendem Link:  

https://wasserportal.rlp-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten 

Wie in der Stellungnahme der SGD Nord aufgeführt und auf der Karte ersichtlich, befinden sich 

innerhalb des Plangebietes mehrere Bereiche innerhalb derer sich im Falle eines Starkregene-

reignisses Abflusskonzentrationen bzw. Stauflächen ausbilden. 

Solche Flächen sind, anders als Überschwemmungsgebiete entlang von Risikogewässern, 

nicht rechtlich festgesetzt. Allerdings gelten für die Abflusskonzentrationen bzw. Stauflächen im 
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Falle von Starkregenereignissen § 5 Abs. 2 WHG sowie § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB. Die Gefähr-

dung sollte im Bebauungsplan aufgenommen werden, sodass ggf. eine hochwasserangepasste 

Bebauung umgesetzt werden kann. Im Falle einer besonders starken Betroffenheit (dies ist hier 

nicht der Fall) wird von einer Bebauung solcher Flächen abgeraten." 
 

Sollten Sie weitergehende Fragen zu der Starkregenproblematik haben können Sie sich auch 

direkt an unsere 

...........@sgdnord.rlp.de, Tel.: 0261/120-……… wenden. 

 

Würdigung: 

Die Begründung wurde um Aussagen zur Sturzflutgefährdung nach Starkregenereignissen er-

gänzt. Die übrigen Inhalte der Stellungnahme wirken sich nicht auf die Planunterlagen aus.  

 

4.9 Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Wasserwirtschaft, vom 16.04.2024 

Inhalt der Stellungnahme: 

zu den o.g. Unterlagen nehmen wir wie folgt wasserwirtschaftlich Stellung: 
 

Wasserwirtschaftliche und bodenschutzrechtliche Beurteilung des Plangebiets: 

Das betrachtete Teilgebiet befindet sich in keinem festgesetzten Wasser- oder Heilquellen-

schutzgebiet. 

Es befinden sich nachfolgende Wasserrechte im Plangebiet: 

Gemarkung Flur  Flurstück Art des Wasserrechts 

Mayen 22 435/37 N085459, Wärmepumpe 

Mayen 22 435/34 N087114, Wärmepumpe 

Mayen 22 435/35 N094711, Wärmepumpe 
 

Das Bodenschutzkataster des Landes Rheinland-Pfalz enthält für das Gebiet keinen Eintrag. 
 

Die Niederschlagswässer sollen gemäß vorliegender Planung über ein Regenrückhaltebecken 

in den öffentlichen Abwasserkanal (im Mischsystem) eingeleitet werden, a aufgrund der Boden-

verhältnisse vor Ort keine Versickerung möglich ist. Die anfallenden häuslichen Abwässer sollen 

der öffentlichen Abwasserentsorgung angedient werden. 

Wasserwirtschaftlich bestehen gegen die Planungen keine Bedenken, wenn die nachfolgenden 

Punkte beachtet werden: 
 

Hinweise: 

Bodenschutz: 

1. Sollten zur Baugrundvorbereitung Aufschüttungen mit Fremdmassen erforderlich werden, 

ist dies anhand einer Baugrunduntersuchung zu den hydrogeologischen Standortbedingun-

gen und mit Angabe der vorgesehenen Boden- und Bauschuttmaterialien entsprechend des 

Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlas-

ten (BBodSchG) sowie der Verordnung über Anforderungen an den Einbau von 

mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke (Ersatzbau Stoff Verordnung - Er-

satzbaustoffV), darzustellen. 
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Schmutzwasser: 

2. Die Schmutzwässer sollen der öffentlichen Kanalisation angedient werden. Hierfür ist eine 

Zustimmung des Abwasserbeseitigungspflichtigen erforderlich. 
 

Niederschlagswasser: 

3. Aufgrund der geplanten Entwässerung der Niederschlagswässer in die öffentliche Kanali-

sation ist das zuständige Abwasserwerk zu beteiligen und eine positive Stellungnahme zu 

erwirken. Bei Entwässerung im Trennsystem mit dem Ziel der Einleitung in einen Vorfluter 

ist eine Absperrvorrichtung vorzusehen, damit im Brandfall kontaminiertes Löschwasser zu-

rückgehalten werden kann. Sofern eine Rückhaltung über ein Regenrückhaltebecken 

erfolgen soll, kann die Absperrvorrichtung entfallen. 
 

Hinweis: 

Gemäß § 55 Abs. 2 WHG wird empfohlen, die anfallenden, unbelasteten Oberflächenwässer, 

wenn Topografie und Bodenverhältnisse dies zulassen, breitflächig über die belebte Bodenzone 

zu versickern bzw. in max. 30 cm tiefen Rasenmulden zurückzuhalten bzw. zu versickern oder 

in das Oberflächengewässer einzuleiten. 

Für abflusswirksame (Dach-)Flächen kleiner 500 m2 ist bei Einleitung (Versickerung) ins Grund-

wasser bzw. bis 2 ha bei Einleitung in ein oberirdisches Gewässer ein entsprechender 

wasserrechtlicher Erlaubnisantrag in dreifacher Ausfertigung, gefertigt durch einen nach 

§ 103 LWG zugelassenen Fachplaner, bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, untere Was-

serbehörde, zu stellen. Bei Einleitung in ein oberirdisches Gewässer besteht bis 300 m2 Fläche 

nur eine Anzeigepflicht bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz. 

Bei abflusswirksamen (Dach-)Flächen größer 500 m2 ist bei Einleitung ins Grundwasser über 

die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, untere Wasserbehörde, bei der Struktur- und Genehmi-

gungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Stresemannstraße 3-5, 56068 Koblenz, 

der Antrag für die Einleitung ins Grundwasser zu stellen. Bei einer Einleitung in ein oberirdisches 

Gewässer ist die SGD ab 2 ha abflusswirksame Fläche zuständig. 

Hierbei sind insbesondere die Regelwerke DWA A 138 (Versickerungsanlagen) und DWA M 

153 (Umgang mit Regenwasser) sind zu beachten. 
 

Löschwasserbereitstellung: 

4. Sofern die Bereitstellung von Löschwasser problematisch ist, empfehlen wir eine Sammlung 

von Niederschlagswässern in einer Zisterne, sowie den Anschluss des Überlaufs an die 

geplante Niederschlagsentwässerung. Die Entnahmeeinrichtungen für das Löschwasser 

sind mit dem Träger der Feuerwehr und der Brandschutzdienststelle der Kreisverwaltung 

abzustimmen. Die regelmäßige Reinigung der Zisterne (z.B. Schmutz, Schwebstoffe) sollte 

hierbei beachtet werden. 
 

Hochwasser/ Starkregen: 

5. Im Hinblick auf mögliche Gefahren durch Hochwasser/Starkregenereignisse ist zu beach-

ten, dass nach § 5 Abs. 2 WHG jede Person dazu verpflichtet ist, eigene geeignete 

Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadens-

minderung zu treffen. Es wird daher dringend empfohlen, eigene Bau- und 

Verhaltensvorsorge zu treffen, insbesondere durch eine hochwasserangepasste Planung 

und Nutzung der Anlagen (Anlagen sind z.B. so zu erstellen, dass sie den Hochwasserab-

fluss nicht behindern). § 14 LBauO (Schutz gegen schädliche Einwirkungen) bleibt 
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unberührt. Außerdem wird der Abschluss einer Elementarschadensversicherung -und bei 

Wohngebäuden zusätzlich auch im Rahmen der Hausratversicherung- empfohlen. 

Außerdem weisen wir darauf hin, dass Teile des Plangebiets gemäß der Sturzflutgefahren-

karten des Landes Rheinland-Pfalz als gefährdet eingestuft wurden (Annahme für diese 

Aussage ist ein außergewöhnliches Starkregenereignis mit einer Dauer von einer Stunde, 

Starkregenindex 7). Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link: 

https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/is/10360/ 

 

Würdigung:  

Die Informationen der Unteren Wasserbehörde waren bekannt und in der Begründung bereits 

enthalten bzw. betreffen den Planvollzug. Die Stellungnahme wirkt sich nicht auf die Planinhalte 

aus. Eine Ergänzung der Begrünung zur Starkregengefährdung wurde vorgenommen.  

 

4.10 Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Landesplanung, vom 15.03.2024 

Inhalt der Stellungnahme: 

die Stadt Mayen beabsichtigt die Ausweisung von neuen Baugebieten (allgemeines Wohnge-

biet) als Siedlungserweiterung über einen Bebauungsplan der Innenentwicklung. 

Das Bebauungsplangebiet »Im Vogelsang« (14. Änderung FNP) in Mayen liegt in der Gemar-

kung Mayen, Flur 22 und umfasst folgende Flurstücke: tlw. 99/22, tlw. 435/22, 435/19, 435/25, 

435/27, 435/29, 435/32, 435/34, 435/35, 435/37, 435/38, 435/39, 435/40, 435/41,435/42, 

435/43, 435/44, 526/34, 533/1 und 1304/512. 

Laut Landesentwicklungsprogramm (LEP IV) liegt die Stadt Mayen im ländlichen Bereich mit 

disperser Siedlungsstruktur. Gekennzeichnet wird der Raum durch eine hohe Zentrenerreich-

barkeit und -auswahl mit 8-20 Zentren in < 30 PKW-Minuten. Mayen liegt in einem 

klimaökologischen Ausgleichsraum. 

Der RROP 2017 sieht für das Plangebiet eine Siedlungsfläche Wohnen vor. Die Stadt ist zum 

Großteil umgeben von einem landesweit bedeutsamen Bereich für den Freiraumschutz Regio-

naler Grünzug), das Plangebiet ist hiervon allerdings nicht betroffen. Ebenso befindet sich die 

Stadt in einem klimaökologischen Ausgleichsraum. Im und um das Stadtgebiet finden sich zu-

dem landesweit bedeutsame Bereiche für die Rohstoffsicherung. Westlich der Stadt liegt ein 

Raum mit landesweiter Bedeutung für Erholung und Landschaftserleben. Mayen ist an das funk-

tionale Netz des öffentlichen Verkehrs angeschlossen und besitzt unter anderem zwei 

Bahnhaltepunkte. Als landschaftsbestimmende Gesamtanlagen mit erheblicher Fernwirkung 

befindet sich die Genovevaburg in ca. 800 m Entfernung sowie die St, Georgskapelle und die 

Pfarrkirche in Polch in ca. 6 km Entfernung. 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Mayen sind im Norden gewerbliche Bauflächen 

und im Süden gemischte Bauflächen dargestellt. Damit weichen die Festsetzungen der vorlie-

genden 14. Änderung des Bebauungsplanes „Im Vogelsang“ hinsichtlich der Art der Nutzung 

von den Darstellungen im Flächennutzungsplan ab (eine Änderung soll im Rahmen des 13a 

BauGB-Verfahrens erfolgen). 

Gemäß dem Länderübergreifenden Bundesraumordnungsplan Hochwasser sind wir gem. I.1.1 

(Z) und I.2.1 (Z) gehalten, uns vorliegende Informationen zu Starkregenereignissen vorzutra-

gen. 
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Gemäß der Starkregenkarte des LFU RLP ist der äußerste südliche Teil des Plangebietes als 

Staufläche bei Starkregenereignissen ausgewiesen. Wir bitten ggf. um die Beteiligung der Re-

gionalstelle Wasserwirtschaft bei der SGD Nord als zuständige Behörde für eine abschließende 

Beurteilung. 

Die Belange der Landesplanung sind in Kap. 4.6 „Landschafts-/ Siedlungsbild und Kulturgüter“ 

der Begründung abgearbeitet. Aufgrund der bestehenden Gewerbe- und Wohnbebauung sehen 

wir durch die geplante zusätzliche Wohnbebauung keine Beeinträchtigung oder Verletzung von 

Z 49 RROP 2017 („Dominierende landschaftsprägende Gesamtanlagen mit erheblicher Fern-

wirkung'', hier: Genovevaburg) des RROP 2017.“ 

 

Würdigung: 

Die Begründung wurde um Aussagen zur Sturzflutgefährdung nach Starkregenereignissen er-

gänzt. Die übrigen Inhalte der Stellungnahme wirken sich nicht auf die Planunterlagen aus.  

 

4.11 Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Brandschutzdienststelle, vom 19.03.2024 

Inhalt der Stellungnahme: 

gegen o.a. Bauleitplan bestehen in brandschutztechnischer Hinsicht keine Bedenken, wenn fol-

gende Punkte berücksichtigt werden: 

1. Zur Löschwasserversorgung muss eine ausreichende Löschwassermenge zur Verfügung 

stehen. Die Löschwassermenge ist nach dem Arbeitsblatt W 405 des DVGW-Regelwerkes 

zu bestimmen (DVGW = Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e V ) 

Als ausreichend wird eine Wassermenge von mindestens 1600 l/min über einen Zeitraum 

von 2 Stunden angesehen. 

Zur Sicherstellung der erforderlichen Löschwassermenge können folgende Einrichtungen 

genutzt werden 

 An das öffentliche Wasserversorgungsnetz angeschlossene Hydranten gem. DIN EN 

14339 (Unterflurhydrant) bzw. DIN EN 14384 (Überflurhydrant), 

 Löschwasserteiche gem. DIN 14210, 

 Löschwasserbrunnen gem. DIN 14220 (mmd Kennzahl 800), 

 große unterirdische Löschwasserbehälter gem. DIN 14230, oder offene Gewässer mit 

Löschwasser-Entnahmestellen gem. DIN 14210. 

2. Die Löschwasserversorgung für den ersten Löschangriff zur Brandbekämpfung und zur Ret-

tung von Personen muss in einer Entfernung von 75 m Lauflinie bis zum Zugang der 

Grundstücke von der öffentlichen Verkehrsflache aus sichergestellt sein  

3. Die Hydranten für die Entnahme von Löschwasser sind so anzuordnen, dass sie jederzeit 

für die Feuerwehr zugänglich sind Der Abstand zwischen den Hydranten soll nicht mehr als 

150 m betragen Überflurhydranten (DIN EN 14 384) ist der Vorzug zu geben 

 

Würdigung: 

Die erforderliche Löschwasserversorgung kann durch den Wasserversorgungsträger bereitge-

stellt werden kann. Die Erschließungsplanung hat die einschlägigen Regelwerke, wie z.B. den 

Abstand von Hydranten zu beachten. Dieser Teile der Stellungnahme betrifft den Planvollzug. 

Der Bebauungsplan bleibt hiervon unberührt.  
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4.12 Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Naturschutz vom 11.04.2024 

Inhalt der Stellungnahme: 

gegen die Änderung des oben genannten B-Plans bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. 

Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Flächen über keinen Reptilienschutzzaun mehr verfügen 

(Verhindern von erneuter Einwanderung nach der Umsiedlungsaktion durch das Fachbüro Viri-

ditas, Thomas Merz) und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit einem erneuten 

Reptilienvorkommen zu rechnen ist. Im Hinblick auf das unmittelbar geltende europäische Ar-

tenschutzrecht und dessen Vorsorgeprinzip, ist die 14 Änderung nicht zur Rechtskraft zu 

bringen, bis nach anerkannten Methodenstandards gutachterlich nachgewiesen ist, dass er-

neute Reptilienvorkommen ausgeschlossen oder - falls diese vorhanden sein sollten - diese 

umgesiedelt sind. Dies gilt sinngemäß auch für die Flachen außerhalb der 14 Änderung, da das 

unmittelbar geltende europäische Artenschutzrecht immer zu vollziehen ist. In Bezug auf poten-

zielle Baugenehmigungen mit oder ohne Änderungsverfahren (auch nördlich des Kottenheimer 

Weges) muss die Baugenehmigungsbehörde gewährleisten, dass alle anderen öffentlich-recht-

lichen Vorschriften - u a das unmittelbar geltende europäische Artenschutzrecht - eingehalten 

werden. 

Hinweis auch nördlich des Kottenheimer Weges besteht kein Reptilienschutzzaun als Wiederein-

wanderungshindernis mehr, so dass mit erneuten Vorkommen gerechnet werden muss. 

 

Würdigung: 

Für das Plangebiet der 14. Änderung, d.h. den südlich des Kottenheimer Weges liegenden Teil, 

wurde eine Nachuntersuchung hinsichtlich des Vorkommens von Reptilen vorgenommen. Im Rah-

men der ersten Begehung unter optimalen Witterungsbedingungen konnten auf dem Gelände 

südlich des Kottenheimer Weges lediglich zwei Individuen der Mauereidechse beobachtet werden. 

Aufgrund der optimalen Witterungsbedingungen und dem Nachweis von lediglich zwei Einzeltieren, 

wurden diese unmittelbar abgefangen und wie mit der Unteren Naturschutzbehörde zuvor vereinbart, 

umgesiedelt. Bei den zwei Folgebegehungen konnten weder Mauereidechsen noch Schlingnattern 

nachgewiesen werden. Auf den Grundstücken nördlich des Kottenheimer Weges konnten ebenfalls 

keine streng geschützten Reptilien beobachtet werden. 

Der Nachweis von lediglich zwei Individuen der Mauereidechse verdeutlicht den Erfolg der Umsied-

lung im Jahr 2022 sowie die fortlaufende Unterbindung einer erneuten Zuwanderung durch die 

verbliebenen Reptilienschutzzäune. 

Eine Betroffenheit streng geschützter Arten im Sinne der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 

BNatSchG kann laut der beauftragen Gutachter zum aktuellen Planungsstand und bei Durchführung 

der genannten Maßnahmen mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Das Dokument über die Nachuntersuchung wird der Begründung als Anlage für die erneute Offen-

lage beigefügt und das Kapitel „Belange des Naturschutzes“ entsprechend ergänzt.  

Den Anregungen aus der Stellungnahme wurde damit gefolgt.  

 




